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RS OGH 1979/11/21 6Ob557/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.1979

Norm

ZPO §410

Rechtssatz

Die verfahrensrechtliche Beurteilung eines in das Klagebegehren aufgenommenen Zusatzes als alternative

Ermächtigung und nicht als Alternativbegehren ist nicht nur nach der wörtlichen Auslegung des Klagebegehrens,

sondern auch im Zusammenhang mit der Klagsausführung vorzunehmen.
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